
Gräben nennt man im Gegensatz zu den offenen Gräben gedeckte

Gräben. (Figur 128.) Ihre weiteste Anwendung finden letztere in
» der Drainage der Land-

 —M—1 A wirthe.
 8 Den entwässerten

« Sumpfboden bepflanzt

man mit kräftigen und

verschulten Pflanzen, wo

es noch nöthig ist in

Hügeln oder Rabatten;
Figur 126. jedoch erst, wenner sich

Unterdrain mit Steinen. d
a Steinschicht, b Deckstrauch, e Deckerde. genugen gesetzt hat.

B. Beschädigungen durch organische Wesen.

1. Aus dem Pflanzenreich.

§ 202.

Den Kulturen und Ansamungen wird das große Heer der Un-

kräuter durch Verdämmen der jungen Pflanzen, durch Aussaugen des

Bodens und im schlimmsten Falle durch vollständiges Ueberwuchern der

Kulturflächen schädlich, wie: Gras, Ginster, Kreuzkraut, Farrenkräuter,
Brombeere, Himbeere, Fingerhut, Heidekraut 2c. Als Vorbengungs-

maßregel gegen ihr Erscheinen ist vor allen Dingen das Universalmittel

gegen alle Unkräuter, nämlich die Erhaltung eines vollständigen Kronen-

schlusses zu beachten; sobald zu viel Licht auf den Boden fällt oder wie

auf Bestandeslücken und Blößen, gar kein Baumschatten mehr vor-

handen ist, finden sich oben genannte Forstunkräuter ein.

Haben sich die Unkräuter irgendwo angesiedelt, so muß man auf

ihre Vertilgung bedacht sein, falls man dieselben nicht etwa zur Bindung

zu losen Bodens (Sand) oder von steilen Hängen gebraucht; doch soll

man dieselben nicht unnütz wegwerfen, sondern sie entweder zu Rasen-

asche verbrennen oder sie mit Laub und Erde 2c. vermengt zu künst-

lichem Humus — Composterde —, deren man stets bei den Kulturen

so dringend bedarf, auf Haufen den Winter über zusammenrotten lassen
oder sie als Streu verwerthen. Bei der Vertilgung des Unkrautes

sind folgende zwei Generalregeln zu beobachten:
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1. Rechtzeitig und dann energisch mit der Ausrottung vor-

gehen, ehe das Unkraut zu sehr überhand nimmt und wuchern kann.

2. Alles Unkraut vor seiner Samenreife entfernen.

Die Vertilgungsmittel sind so mannigfach, daß nur das Allgemeine

hier angeführt werden kann: Alles Unkraut, was sich durch Wurzel-

brut und Ausschläge verjüngt, soll man nicht abschneiden, sondern —

womöglich mit allen Wurzeln — ausroden lassen; alles Unkraut, was

sich nur durch Samenabfall verbreitet, soll man, je nach dem Kultur-

zustande der Fläche, abmähen oder absicheln lassen und zwar jedesmal

vor der Reife seines Samens. Wenn Farrenkraut lästig wird,

so köpfe man dasselbe im Frühjahre mehrmals, bevor es die Blätter

entfaltet hat. Brombeeren bewältigt man am schnellsten durch Nieder-

legen und Uebererden.

Beiden Unkrautarten gemeinsam ist die Vertilgung durch Feuer,

das sog. Ueberlandbrennen, wodurch man Entfernung des Unkrauts

und gleichzeitige Aschendüngung bewirkt. Das Nähere darüber siehe

Waldbau § 134.

Die größte Aufmerksamkeit gegen Unkrautwuchs ist in feuchtwarmen

Sommern nöthig und muß man dann besonders rechtzeitig und energisch

in seiner Vertilgung sein. Der Graswuchs, der leider auf den Kultur-

flächen häufiger noch Gegenstand der forstlichen Nebennutzung ist, wird
dadurch schädlich, daß er durch tiefe Bewurzelung und seine vielspitzige

Oberfläche, die die Verdunstung befördert, den Boden aussaugt und

austrocknet, auch den Boden durch die Verfilzung seiner Wurzeln und

dadurch bedingte Befestigung seiner Oberfläche gegen Luft und Feuchtig-
keit abschließt, sowie die Frostgefahr befördert. Wird nun das Gras,

das sonst durch seine Verwesung einen Theil der entnommenen Nähr-

kräfte dem Boden durch Humusbildung wieder zuführen würde, genutzt

und entfernt, so kann eine den Kulturpflanzen schädliche Entkräftung des

Bodens nicht ausbleiben. Nur die besten und die guten Bodenarten

gestatten neben der Holznutzung eine gleichzeitige kürzere Grasnutzung.

Dazu kommt, daß bei der Nutzung des Grases, die nur durch Sicheln, nie

durch Abmähen stattfinden sollte, häufig Holzpflanzen beschädigt werden.
In welcher Weise die schädlichen und verdämmenden Weichhölzer

entfernt werden, kehrt die Waldpflege resp. der Waldbau bei Besprechung

der Ausläuterungen und Durchforstungen (§8 167 u. ff.).

Schließlich werden aus dem Pflanzenreiche noch unzählige, häufig
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nur mikroskopisch deutlich erkennbare Pilzbildungen schädlich; sehr Vieles,
was wir unter den Krankheiten der Hölzer verstehen — Fäulniß, Krebs,

Rost r2c. —, läßt sich auf Pilzwucherungen zurückführen und ist die

Wissenschaft im Begriff, das Wesen derselben zu erkennen und uns

vielleicht auch specielle sichere Gegenmittel, was die Hauptsache wäre,

anzugeben (efr. § 253).

2. Aus dem Thierreich.

8 208.

a. Durch Säugethiere.

a. Durch Wild.

Da der Wald sämmtliches Wild größtentheils zu ernähren hat,

so ist es natürlich, daß dasselbe — theils um Abwechslung in seiner

Nahrung zu haben, theils in der Noth, namentlich im Winter, wenn

es an der gewöhnlichen Nahrung ge-

bricht — auch die Waldbäume annimmt

und durch Zertreten und Verbeißen der

jungen Pflanzenknospen und .riebe,

durch Benagen, Schälen, Schlagen und
Fegen der Rinde, durch Aufsuchen der

Mast und der Samen, ferner durch

Uebertreten auf benachbarte Felder nicht

selten in erheblicher Weise schädlich wird.

Der Schaden richtet sich nach der Menge
des Wildstandes, und muß man des-

halb auf die Erhaltung eines nur an-

gemessenen Wildstandes bedacht sein,
falls man nicht die Mittel hat, den

Schaden zu ertragen oder man ab-

sichtlich in Gehegen und Thiergärten

großer Jagden wegen einen zahlreichen

Wildstand halten will. Das radikalste

und billigste Mittel gegen Wildschaden

» ist natürlich ein verstärkter Ab—

Figur 129. ,,, schuß, namentlich von Mutter—

ngsschlen wild, im anderen Falle muß man die

wildes Fig-120. Kangeschälen gefährdeten Orte so eingattern, daß ein
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